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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.12.1949 

Geschäftszahl 

0157/48 

Rechtssatz 

Gemäß § 11 Abs 1 B-ÜG, StGBl 134/1945, können auch Zeiträume, in denen der Beamte zur Dienstleistung 
nicht zugelassen war, nach freiem Ermessen oder für die Ruhegenußbemessung angerechnet werden. 


